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Bkd57/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1968

Norm

DSt 1872 §2 C1

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der auf Rechnungslegung erst geklagt werden muß, ist strafbar. Disziplinarvergehen, wenn der

Rechtsanwalt gegen seinen Klienten bei aufrechtem Vollmachtsverhältnis - auch über dessen ausdrückliches Verlangen

- eine Honorarklage einbringt (siehe Bkd 46/57 und Bkd 1/66 ua).
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